
Staatsrecht und Hausrecht

Anspruch aber, der im modernen Staate wurzelt, kann natürlich auch
dessen Gesetzgebungsmacht nicht entrücktsein.$!

II. Konstitutionelle Verfassung von 1862

1. Kompetenz der Hausautonomie

Die Konstitutionelle Verfassung von 1862 ordnet die Thronfolge nicht
selbst. Sie verweist in $ 3% auf die Hausgesetze, in denen die Thronfolge,

die Stellvertretung und vorkommendenfalls die Vormundschaft geregelt
sind. Sie zählte zu jener Kategorie von Staaten, die die hausgesetzlichen

Bestimmungen in der Kompetenz der Hausautonomie des Fürstenhau-
ses Liechtenstein belassen hat.® Sie unterscheidet sich von denjenigen
Staaten, wie beispielsweise die Königreiche Bayern und Württemberg,
die schon in der frühkonstitutionellen Verfassungsphase das gesamte,

ehemals von der Autonomie der regierenden Familie ausgebildete

Thronfolgerecht ganz auf den Staat übernommen haben,** d. h. zum Ver-
fassungsrecht umgebildet haben, sodass es nur im verfassungsgesetzli-
chen Verfahren geändert werden konnte.® Mit einer derartigen Verfas-
sungsregelung vergleichbar ist der Verfassungsentwurf des ständischen

Verfassungsrates vom 1. Oktober 1848, der das Hausrecht, insbesondere

die thronfolgerechtlichen Bestimmungen, in den Verfassungstext aufge-

nommen und ins Verfassungsrecht transferiert hat.% In diesem Sinne
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